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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Univers ität Konstanz über die  
Eingangsprüfung für das Studium in den Fächern Spor t oder Sportwissenschaft 
(Sporteingangsprüfung) 
 
vom 1. März 2018 
 
Aufgrund § 58 Abs. 5 iVm § 19 Abs. 1 Nr. 10 Landeshochschulgesetz (LHG) in der Fas-
sung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 
7. November 2017 (GBl. 2017, S. 584), hat der Senat der Universität Konstanz am  
14. Februar 2018 die nachfolgende Zweite Satzung zur Änderung der Satzung der Uni-
versität Konstanz über die Eingangsprüfung für das Studium in den Fächern Sport oder 
Sportwissenschaft (Sporteingangsprüfung) in der Fassung vom 10. März 2009 (Amtl. 
Bekm. 13a/2009), geändert am 9. März 2015 (Amtl. Bekm. 3/2015), beschlossen. 

 
Artikel 1 

Änderung der Satzung der Universität Konstanz über die Eingangsprüfung für 
das Studium in den Fächern Sport oder Sportwissensc haft  

(Sporteingangsprüfung) 
 

Die Satzung der Universität Konstanz über die Eingangsprüfung für das Studium in den 
Fächern Sport oder Sportwissenschaft (Sporteingangsprüfung) in der Fassung vom 10. 
März 2009 (Amtl. Bekm. 13a/2009), geändert am 9. März 2015 (Amtl. Bekm. 3/2015), 
wird wie folgt geändert:   
 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 1 wird bei Nr. 5 die Klammer „(nur Bewerberinnen)“ gestrichen. 

b) In Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:  

„In den Teilgebieten Spiele und Gymnastik müssen insgesamt drei Prüfungen 
(nach Maßgabe der Anlage) bestanden werden.“ 

 
2. Die Anlage zu § 1 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nr. 1 (Leichtathletik) wird bei Buchstabe e) die Angabe „(Kugel 6,25 kg)“ durch 
die Angabe „(Kugel 6,0 kg)“ ersetzt. 

b) In Nr. 3 (Gerätturnen) erhalten die Angaben zu Buchstabe b) Sprung folgende 
Angaben:  

„Bewerber 
 

Bewerberinnen 
 

Sprunghocke  
Sprungtisch Höhe 1,35m 
 

Sprunghocke  
Sprungtisch Höhe 1,25m“ 
 

c) In Nr. 4 (Spiele) erhält der erste Satz folgende Fassung:  

„Aus den nachfolgenden vier Spielen müssen drei bestanden werden. Wer ei-
ne Prüfung im Teilgebiet Gymnastik ablegt, muss nur zwei Spiele bestehen. 
Die ausgewählten Spiele werden vom Bewerber/von der Bewerberin vor Be-
ginn der Prüfung benannt.“ 
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d) In Nr. 5 (Gymnastik) werden die Klammer „(nur Bewerberinnen)“ gestrichen, die 
Worte „Die Bewerberin“ bzw. „die Bewerberin“ jeweils durch die Worte „Der Be-
werber/die Bewerberin“ bzw. „der Bewerber/die Bewerberin“ sowie die Worte 
„von ihr“ durch die Worte „von ihm/ihr“ ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
In-Kraft-Treten 

Diese Änderungen treten am Tag nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Be-
kanntmachungen der Universität Konstanz in Kraft und finden erstmals Anwendung auf 
die Zulassung zum Studium zum Wintersemester 2018/19. 
 
 
 
Konstanz, 1. März 2018 
 
gez. 
 
Prof. Dr. Ulrich Rüdiger 
- Rektor –  
 
 
 
 


